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I. 

Bericht über den Ermittlungsstand 

Da die Untersuchungen über den Flugzeugabsturz noch eine geraume Zeit in An­

spruch nehmen werden, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt lediglich eln ZW1-

schenbericht vorgelegt werden, der die bisherlgen Erkenntnisse Über den 

Flugverlauf, dle Unfalluntersuchung, den derzeitigen Untersuchungsstand so­

wie die weitere Vorgangsweise enthält. 

5MB 35 - FLUGUNFALL: Hptm IDLF 

1. FLUGVERLAUF : 

Hptm IDLF startete am 11. November 1986, 0914 Uhr, mit dem Auftrag, ra­

dargefUhrte Platzrunden zu fliegen. 

Die Wetterlage - 350 km Wolkenuntergrenze, ca. 800-900 m Wolkenobergren­

ze, 5 km Sicht unter der Wolkendecke - entsprach den Forderungen für den 

Ausbildungsstand der Flugschüler. 

Bei Start auf Piste 14 (140°) erhielt der Pilot die Freigabe, Über links 

auf 320° zu kurven und auf 1200 m Höhe zu steigen. In dieser Phase war 

auch ein Frequenzwechsel von ÄNGELHOLM/TURM auf die Radarkontrolle/MALMÖ 

vorgesehen. 

Hiebei hatte der Pilot während ca. eineinhalb Minuten laut Tonbandauf­

zeichnung des Funkverkehrs Probleme mit seiner Funkdurchgabe. Man hörte 

Knacksen und Fragmente eines Funkspruches. Am Radarschirm beobachtete die 

Kontrolle MALMÖ, daß der Pilot die Linkskurve Über den ln der Freigabe 

festgelegten Kurs von 320 0 hinaus bis ca. 210° durchfÜhrte und damit auf 

Kollisionskurs mit einem in gleicher Höhe fliegenden anderen Flugzeug 

kam. 

Als daher nach den oa. eineinhalb Minuten einwandfreie Funkverbindung 

hergestellt war, forderte MALMÖ den Piloten auf, unverzüglich auf 900 m 

zu sinken. Der Pllot bestätlgte diese Anwelsung und meldete etwas später, 

daß er sich auf 900 m Höhe befinde und diese Höhe halte. 
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Da sich das Flugzeug mlt dem nach wie vor anliegenden Kurs von 210 0 der 

schwedisch-dänischen Grenze näherte, ordnete MALMÖ, um eine Grenzver­

letzung zu vermeiden, elne Rechtskurve auf 320 0 an. Hptrn WOLF bestätigte 

die Anweisung und führte Sle durch. 

In der Absicht, den Piloten aus seiner derzeitigen Position wieder ln den 

Platzverkehr einzuordnen, ließ ihn MALMÖ zunächst auf 360 0 kurven. 

Auf diesem Kurs, um 0919 Uhr, bereitete MALMÖ in der in der Luftfahrt 

üblichen Weise (Durchgabe von Luftdruck, Kurs und SicherheltshÖhe) den 

Instrumentenfl ug vor. Hptm OOLF wiederhol te diese Angaben korrekt. Auf 

den nächsten Anruf der Radarleitstelle reagierte der Pilot nicht mehr, um 

0921 Uhr - 2 Minuten nach dem letzten Funkverkehr - verschwand das Radar­

echo des Flugzeuges vorn Bildschirm. 

Der sofort alamierte Hubschrauber der Flugrettungsbereitschaft fand um 

0928 Uhr einen Ölfleck und arn Wasser treibende Flugzeugteile ca. 10 km 

südwestlich von TOREKOV. Ein Fahrzeug der Küstenwache erreichte um 1017 

Uhr den Unfallplatz. Der Kommandant dieses Küstenwachschiffes beurteilte 

die Sicht zwischen 1 und 5 km, die Wolkenuntergrenze mit ca. 350 m. 

2. UNFALLUNI'ERSUCHUNG: 

Der Flugunfall wird durch eine staatliche, schwedische Kommission (SHK) 

untersucht, in der ÖSTERREICH durch ein Mitglled unmittelbar vertreten 

ist. 

Parallel hiezu wurde eine österreichische Flugunfall-Untersuchungskommis­

sion eingesetzt, deren Leiter mit dem offiziellen Vertreter ln der schwe­

dischen Kommission ident ist. Gleichzeitig wurde die Möglichkeit eröff­

net, daß die jeweiligen Fachorgane beider Kommissionen auch direkt mit­

einander kommunizieren können. 
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3. DERZEITIGER UNI'ERSOCHUNGSSTAND: 

3.1 Die Obduktion des Piloten ergab keine physischen Beeinträchtigungen 

zum Unfall zeitpunkt. 

In der Leiche 

chenspli tter) 

so.vie im Helm wurden Teile (Federn, Fleisch und Kno­

einer Ente gefunden, die mit großem Druck aufgeprallt 

und eingedrungen waren. Ob dies als kausale Unfallursache anzusehen 

ist oder das Flugzeug im Verlauf des Absturzes bzw. Aufschlages auf 

der Wasseroberfläche mit dem Vogel kollidiert ist, wird vermutlich 

nie feststellbar sein. 

Der Pilot befand sich zum Zeitpunkt des Aufschlages auf der Wasser­

oberfläche im Flugzeug; der Schleudersitz wurde nicht betätigt. 

3.2 Der Aufschlag auf der Wasseroberfläche liegt unmittelbar neben jenem 

Punkt, an dem der Radarsichtkontakt verlorengegangen war. Das Flug­

zeug schlug mit ca. 680 km/h, 70 0 Sturzwinkel und einem Kurs von 230 0 

(dh entgegengesetzt zur ursprünglichen Flugrichtung) auf. 

Das Triebwerk lief zu diesem Zeitpunkt mit 85% einer bei normalem 

Flugverlauf in dieser Phase des Anfluges adäquaten Leistungseinstel­

lung. 

3.3 Die SHK trat zuletzt am 11. und 12. Februar 1987 in ÄNGELHOIM zu 

einer weiteren Sitzung zusammen. Von österreichischer Seite nahmen 

außer dem österr. Mitglied dieser Kommission die Fachorgane Flugbe­

trieb und Technik teil. 

Dle zweitägigen Arbeiten und Gespräche dienten der Koordinierung bis­

heriger Untersuchungsergebnisse und. der Beurteilung möglicher und 

venmutlicher Unfallursachen. 

Bisher gibt es keine Hinweise auf ein technlsches Gebrechen, ausge­

nommen der zeitweise Ausfall des Funkgerätes. Ca. 90% des Flugzeuges 

wurden bisher geborgen und untersucht. Die Suche nach den noch feh­

lenden Teilen wird im Frühjahr nach dem Schmelzen der Eisdecke wieder 

aufgenommen werden. Diesbezügliche technische Untersuchungsergebnisse 

können demnach nicht vor Ende März dieses Jahres erwartet werden. 
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Im Rahmen der Kamtission wurde in 19 Versuchsanordnungen der Unfall­

flug und insbesondere die letzte Phase dieses Fluges - der eigent­

liche Absturz - am FlugsDnulator auf Grund der vorhandenen Daten (Ra­

darplotting, Funkverkehr, Lage des Flugzeuges be~ Aufschlag) nach­

geflogen. 

Die Auswertung der Ergebnisse wurde begonnen und wird in den kommen­

den Wochen in SCHWEDEN und in ÖSTERREIOi fortgesetzt. 

FÜr die Unfalltheorie eines Vogelschlages gibt es bisher keine 

schlüssigen Beweise; sie kann aber derzeit auch nicht mit Sicherheit 

ausgeschlossen werden. 

Die Untersuchung der Ausbildung (Umschulung) österreichischer Piloten 

in SCHWEDEN - insbesondere des Hptm Johann Vl)LF - ist im Gange und 

wird voraussichtlich bis Ende März dieses Jahres abgeschlossen werden 

können. 

4. WEITERE VORGANGSWEISE : 

Die nächste Sitzung der SHK für diesen Unfall wurde für 24. und 25. März 

1987 in STOCKHOLM festgesetzt. Von österreichischer Seite werden daran 

teilnehmen: das österr. Mitglied der SHK/Leiter der österr. FUK sowie die 

Fachorgane Flugbetrieb, Technik, Psychologie und Medizin der österr. 

Flugunfalluntersuchungskammission. 
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II. 

Auswirkungen auf den Beschaffungsvorgang 

1. Der Weg zur Entscheidung 

Am 10.Marz 1977 wurde vom Landesverteidigungsrat der 

GrundsatzbeschluB über die Notwend~gkeit, Luftraumüber­

wachungsflugzeuge zu beschaffen, gefaßt. 

Nachdem die Realisierung in den Folgejahren aus diver­

sen Gründen nicht erfolgte, beauftragte der Landesver­

teidigungsrat am 7.Dezember 1983 in seiner 68.Sitzung 

d~e wiedereingesetzte ProJektgruppe "AbfangJäger" mit 

der 

" neuerlichen Prüfung bezüglich der An-

schaffung einer bestimmten Anzahl von Abfang­

jägern unter Berücksichtigung der finanziellen 

Mögl~chkeiten und der militärischen, wirtschaft­

lichen sowie technischen Erfordernisse ... " 

(Protokollauszug) . 

Am 20.März 1984 legte die Projektgruppe dem Landesver­

teidigungsrat zu dessen 69.Sitzung einen Bericht über 
den "Einsatz von Kampfflugzeugen zur Wahrung der dster-

reich~schen Lufthoheit" vor. 

Kernaussage des Berichtes war die Uberlegung, mit 

Rücksicht auf die Marktsituation, den Entwicklungs­

stand absehbarer Flugzeuggenerationen sowie Arbeits­

markt- und Wirtschafts lage die Problemlösung mittels 

eines sog. "Zwei-Generationen-Konzeptes" anzustreben. 

Zielvorstellung ist hiebei die zu Beginn der 90er 

Jahre ~n Dienst gehende 4.JET-Generation; d~e Lücke 

b~s zu deren Einführung, wobe~ hiefür etwa das Jahr 

1995 angenommen wurde, lst durch eine kostenwlrksame 

ZWlschenlösung zu überbrücken. 
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Besonders betont wurde die Notwendigkeit, die "Zwischen­

lösung" nicht isoliert stehen zu lassen, da sie sonst 

"unverkäufl~ch" werden würde. 

Der Landesverteid~gungsrat legte diesen Bericht des 

BMLV der Bundesregierung zur weiteren Entscheidung 

vor. 

Parallel hiezu definiert der Landesverteidigungsrat in 

selner nachsten Sitzung am 27.Juni 1984 die Ziel-

setzung, "möglichst blS Ende 1984 zu einer Beschluß-

fassung über den Ankauf von für die Luftraumüberwachung 

geeigneten Geräten zu kommen. 

Zur Schaffung von Entscheidungsgrundlagen eröffnete 

das BMLV e~n Ausschreibungsverfahren nach öNORM A 

2050. Nach Elnlangen der Offerte wurden diese einer 

Bewertungsgruppe zur Prüfung übergeben; das Ergebnis 

wurde am 23.November 1984 dem Bundesminister für 

Landesverteid~gung vorgelegt. 

Bestbieter der Ausschreibung war die englische Firma 

BRITISH AEROSPACE mit der "LIGHTNING", mit 1 % Vor­

sprung im Nutzwert vor dem schwedischen SAAB DRAKEN. 

Das LIGHTNING-Angebot hatte jedoch zwei "Schönhe~ts­

fehler". BAe versprach zwar Kompensat~onsgeschafte, 

wollte hiefür jedoch keine bedingungslosen Garantien 

geben. Andererseits war das Flugzeug zwar in der Be­

schaffung billig, die Betriebskosten Jedoch extrem 

hoch (2,5 zu 2,5 Mrd). 

Demgegenüber belief sich das DRAKEN-Angebot auf 3,4 

Mrd. Beschaffungskosten zu 1,6 Mrd. Betriebskosten 

(gerechnet in beiden Fällen bis Ende 1995). Dies be­

deutete bei gleicher Endsumme volkswirtschaftlich 

gesehen das wesentlich günst~gere Verhältnis, da für 

Gegengeschäfte ledlglich die Beschaffungskosten ge­

sehen werden dürfen. Zudem garantierten die Schweden 

130 % Kompensation. 
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Der Wlderspruch der wirtschaftllchen Aspekte zu dem 

Ergebnls der Ausschreibung gemäß ÖNORM A 2050 veran­

laßte den Landesverteidigungsrat, ein Hearlng zur 

Behandlung von Detailfragen mit der Bewertungskommis­

sion zu veranstalten. Das Hearing fand am 11.Jänner 

1985 statt; je Fraktion der im Parlament vertretenen 

Parteien wurden drei Mitglieder und ein Experte ge­

laden. 

Das Ergebnls des Hearings schlug s~ch ln der Empfeh­

lung des Landesverteidigungsrates an dle Bundesregie­

rung in seiner 73.Sitzung am 26.März 1985 nieder, die 

Flugzeugtype J-35 DRAKEN der Firma SAAB-SCANIA zu 

beschaffen. 

Am 2.April 1985 ermächtigte der Ministerrat den 

Bundesminister für Landesverteidigung, die erforder­

lichen Detailverhandlungen zur Beschaffung aufzunehmen. 

Am 2l.Mai 1985 wurde der Kaufvertrag über 24 ein­

sitzige Kampfflugzeuge einschlleßlich Ersatztellen, 

Bodengerat, Werkzeugen, Meß- und Prüfgeräten, Flug­

simulator, Handbüchern und der gesamten Ausblldung des 

technischen Personals unterzeichnet. 

Die Ausblldung der Piloten wurde durch elnen Vertrag 

Inlt der Schwedlschen Flugwaffe slchergestellt. 

2. Die Vertragsabwicklung 

Die Abwicklung des Vertrages erfolgt im wesentlichen 

inhaltskonform. 

Die bisherigen Ausbildungskurse für das technische und 

logistische Personal fanden ungeteilte Zustimmung der 

Teilnehmer. Von März bis Juli 1987 findet die Schulung 

des Staffel-Wartungspersonals ln SCHWEDEN statt. Im 

Herbst d.J. folgt die Ausbildung der Masse des Werft­

personals. 
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Term1ngerecht lauft seit 24.November 1986 die Lieferung 

der Ersatzteile und des Bodengerätes. Bisher sind 

Waren 1m Wert von rd. öS 50 Mio eingetroffen, derzeit 

ist ein Lieferpaket von 66 m3 mittels Landtransport 

unterwegs. 

Der Flugsimulator hat streikbedingt drei Wochen Ver­

zögerung. Die nunmehr von 27.Feber 1987 auf 15.März 

1987 verschobene Lieferung wird jedoch österreichischer­

seits weitere 3 - 4 Wochen verzögert; bedingt durch 

die lange Frostperiode kann die BGV II den Bautermin 

des Simulatorgebäudes in ZELTWEG n1cht halten. E1ne 

kr1tische Phase entsteht dadurch nicht, der Simulator 

wird erst im Oktober benötigt (Installationszeit 3 

Monate) . 

Im Produktionsplan der Flugzeuge sind insgesamt bisher 

- ebenfalls streikbed1ngt - 13 Tage Verzögerung aufge­

treten. Teilweise e1nbringbar, sollte einer planmäßi­

gen Ausl1eferung ab Juni 1987 mit einem bis zwei Flug­

zeugen pro Monat nichts im Wege stehen. Das 24.Flug­

zeug muß laut Lieferplan 43 Monate nach Vertragsunter­

zelchnung, d.h. Ende 1988, ausgeliefert sein. 

Ein problemat1scher Engpaß besteht derzelt lediglich 

bei den deutschsprachigen Betrlebshandbüchern, deren 

L1eferung mit Masse se1t 3 Monaten uberfälllg ist. 

Dadurch wird das mit der Fristsetzung des BMLV ur­

sprüngl1ch angestrebte Ziel, für dle Ausbildung be­

relts die Origlnalpublikationen zur Verfügung zu haben, 

nlcht erreicht. Um sicherzustellen, daß hiedurch keine 

Qualitätseinbuße bei der Schulung eintritt, wird das 

BMLV Ende März 1987 die Ausbildungseffektivität in 

SCHWEDEN komm1ssionell überprüfen. Entstehende Mehr­

kosten im Falle eines negativen Uberprufungsergebnisses 

gehen zu Lasten der Flrma SAAB, abgesehen von der 

Ponalevorschrelbung für Nlchtelnhaltung des Llefer­

termlnes. 
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Die Ursache für das Problem liegt einerseits in einer 

Fehlkalkulatlon des Arbeitsaufwandes bel der Firma 

SAAB, andererseits bei unzurelchenden Kapazitäten der 

als Sublieferant verpfllchteten Ubersetzungsfirma ESG 

ln MUNCHEN. 

An der Problemlösung wird seitens des Vertragspartners 

intensiv gearbeitet. Der Erfüllungstermin dürfte je­

doch vor Juni 1987 nicht realisierbar sein. 

3. Gegengeschäfte 

Die Gegengeschäftsverpflichtung der Firma SAAB beläuft 

sich auf 130 % der Kaufsumme (ohne Einfuhrabgaben) , 

d.s. ÖS 3,14 Mrd. 

Die Gegeng~schäfte sind in elne~ Zei~raum von 10 

Jahren und ln 4 Kategorien abzuwickeln: 

a) Zulieferbezüge aus österr. Hochtechno1ogie 

b) Ubertragung von technologischem Spezla1wissen 
an die bsterreichische Industrie 
(Technologietransfer) 

cl Bezüge aus K1ein- und Mittelbetrieben 

d) Sonstlge 

Dle derzeltige Standortbes~immung s~ellt sich Wle folgt dar: 

Kategorle Zielwert 

Mio öS % 

a 1.205 50 

b 723 30 

c 482 20 

d 730 30 

Summe 3.140 130 

Dzt. Stand 

Mai 85 -

Dez 86 

rvrio öS 

729 

143 

113 

215 

- 1200 

Erfüllungsgrad 

% 

60 

20 

23 

29 

38 

III-13 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)10 von 11

www.parlament.gv.at



- 11 -

Die Firma SAAB hat som1t bisher rund den doppelten Erfüllungs­

grad ihrer Kompensationsverpflichtungen erre1cht. 

4. Auswirkungen auf den Beschaffungsvorgang 

Der Flugunfall von Hptm WOLF erfolgte 1m Rahmen der Ausbildung 

österreichischer P110ten gemäß Ausbildungsvertrag, abgeschlossen 

zwischen der REPUBLIK ÖSTERREICH, vertreten durch das Bundes­

ministerium für LandesverteidigungiProjektgruppe Luftraumüber­

wachungsflugzeug, und Försvarets Materialverk (Materialamt der 

schwedischen Streitkräfte). 

Eine durch den Flugunfall von Hptm WOLF allenfalls denkbare Auswirkung auf 

den Kaufvertrag kann, wenn Überhaupt, erst nach Vorliegen des Endberichtes 

der Flugunfallkammission und somit nach Ermittlung der tatsächlichen Ab­

sturzursache in diesbezügliche> Erwägung gezogen werden. 

Nach ho. Auffassung sind daher durch den Flugunfall Hptm WOLF zum gegen­

wärtigen Zeitpunkt keine Auswirkungen auf den Kaufvertrag erkennbar und 

ableitbar. 

23. März 1987 
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